
§ 27

Erziehung zu Ordnung und Disziplin

1 Mit der Durchsetzung einer für die Sicherung und das 
Leben in der Gemeinschaft notwendigen straffen Ord
nung ist die Erziehung der Strafgefangenen zur Disziplin 
und die Gewöhnung an bewußte Pflichterfüllung zu för
dern.

2 In Hausordnungen sind die Pflichten der Strafgefan
genen, die Verhaltensregeln gegenüber den Strafvoll
zugsangehörigen, anderen an der Erziehung und Be
aufsichtigung mitwirkenden Personen, die Bestimmungen 
für den allgemeinen Tagesablauf sowie für das Verhal
ten untereinander festzulegen. Die Hausordnungen 
müssen den Strafgefangenen ständig zugänglich sein.

3 Den Strafgefangenen sind ihre Rechte und Pflichten, 
die Ordnungs- und Verhaltensregeln einschließlich der 
Regelungen für den festgelegten Tagesablauf sowie die 
Bestimmungen über Anerkennungen, Disz-ipli na rmaßna Il
men und mögliche Sicherungsmaßnahmen während der 
Aufnahme im Strafvollzug bekanntzugeben und zu er
läutern.

§ 28

Mitwirkung Strafgefangener 
im Erziehungsprozeß

1 Im Rahmen der aktiven Einbeziehung Strafgefangener 
in die Erziehungsarbeit ist ihre Mitwirkung durch kon-
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